PACHTVERTRAG

LANDWIRTSCHAFTLICHES GEWERBE

 (gemäss Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die Landwirtschaftliche Pacht)

EIGENTÜMER:
_______________________________________________


_______________________________________________   


_______________________________________________
PÄCHTER:
_______________________________________________


_______________________________________________ 


_______________________________________________
1. Pachtgegenstand


Liegenschaft in 
_______________________________________________


a) 
Flächen: 



______    ha landwirtschaftliche Nutzfläche (ohne Wald), davon  _______     ha Weide

b) Gebäude:

Wohn- und Oekonomiegebäude  Nr. ________  mit/ohne Wohnung im ___________
Oekonomiegebäude 
Nr. ________
Maschinenschopf

Nr. ________
_____________________________________

Güllengrube mit 
_______ m2

Ein Übernahmeprotokoll kann dem vorliegenden Vertrag beigelegt werden.


Produktionsrechte, Pachtzins, -dauer

2. Produktionsrechte, Vorräte


a) Kontingente

Das Milchkontingent bleibt unter Vorbehalt behördlich verfügter Änderungen 

erhalten und ist bei Pachtende zurückzuerstatten. Lieferrechte, Anbauverträge, usw. sind ausserhalb dieses Vertrages zu regeln. 


b) Vorräte

Die Übernahme der Vorräte und Kulturen wird in einem separaten Protokoll (im Anhang) geregelt.

3. Pachtzins     (gemäss Pachtzinsverordnung)

Der jährliche Pachtzins für die gesamte Liegenschaft ist auf Fr. __________festgesetzt.


Die Zahlungen des Pachtzinses werden wie folgt festgesetzt:


Erstmals Fr.____________
am   ________________________



danach   Fr. ____________    bis am    30. Juni
jeden Jahres




Fr. ____________    bis am    31. Dezember
jeden Jahres


Zu überweisen auf Bank        _____________________________________________




Konto Nr. __________________________________

Bei wesentlichen Verbesserungen des Pachtobjekts oder bei Änderung der Pachtzinsverordnung kann jede Partei eine Neuberechnung des Pachtzinses auf das nächst folgende Jahr verlangen. Eine Erhöhung der Hypothekarzinsen rechtfertigt keine Änderung des Pachtzinses. 

4. Pachtdauer

Pachtbeginn:


Die Pacht wird erstmals für eine Dauer von ____  Jahren abgeschlossen 

(gesetzliches Minimum 9 Jahre)

Durch stillschweigende Erneuerung wird die Pacht zu den gleichen Bedingungen jeweils um 6 Jahre verlängert.

(gesetzliches Minimum 6 Jahre). 

Eine Abweichung von der minimalen Pachtdauer ist nur mit behördlicher Zustimmung gültig.

Rechte und Pflichten

5. Unterpacht, Änderungen der bewirtschafteten Flächen


Der Pächter darf ohne schriftliche Zustimmung des Verpächters kein in diesem Vertrag enthaltenes Objekt in Unterpacht geben. 


Zwecks besserer Bewirtschaftung ist der Austausch von Parzellen in gleicher Grösse gestattet..

6. Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherung, andere Lasten

Der Eigentümer übernimmt die auf den Liegenschaften lastenden Steuern, Hypothekarzinsen, Strassenabgaben, ausserordentlicher Unterhalt, Gebäude- versicherungen. 

Alle anderen Kosten gehen zu Lasten des Pächters (Käsereiabgaben, gewöhnlicher Strassenunterhalt, ev. entsprechende Abgaben, Kosten für Kaminreinigungen, Versicherungsprämien für das Mobiliar, Vieh- und Fahrhabe, Ernte und Vorräte sowie Wasser, Strom, Kehricht usw.)

7. Unterhalt


Der Pächter verpflichtet sich, das Land in sachkundiger Weise zu bewirtschaften, die 


Grundstücke in gutem Kulturzustand zu erhalten und für den Unterhalt von Drainagen, Gebäuden, Plätzen, Wegen, Schächten, Umzäunungen, Obstbäumen usw. besorgt zu sein.

8. Reparaturen, Investitionen


Hauptreparaturen am Pachtgegenstand gehen zu Lasten des Eigentümers. Lehnt dieser die Ausführung innert nützlicher Frist ab, so ist der Pächter befugt, diese selbst auszuführen oder ausführen zu lassen. 


Es kann zu diesem Zweck vorgängig ein Amortisationsvertrag errichtet werden.


Zu Lasten des Pächters gehen kleinere Reparaturen wie Fensterglas, Drainageröhren, 


Schlüsseln, elektr. Lampen, Wasserhähnen, Türschlössern; das Ersetzen von kleineren 


Teilen an Anbindevorrichtungen, Gartenumzäunungen usw. d.h. Arbeiten, die keine 


speziellen beruflichen Kenntnisse voraussetzen.


Der Pächter setzt den Verpächter von allfällig eintretenden Schäden sofort in Kenntnis 


und unternimmt das Notwendige, um deren Ausdehnung zu verhüten. 


Mechanisierungen im Pachtobjekt, Um- und Neubauten können nur mit schriftlicher Zusicherung des Eigentümers gemacht werden.
 

Streitigkeiten, Recht

9. Kündigung

Die Kündigung des Pachtvertrages muss schriftlich, mindestens ein Jahr vor Ende der laufenden Pachtperiode eingeschrieben an den Vertragspartner geschickt werden. Eine mündliche Kündigung ist nicht rechtsgültig,

10. Streitigkeiten

a)  Schlichtungsstelle
Entstehen aus diesem Vertrag Streitigkeiten zwischen den Partnern, so ist vorerst die landwirtschaftliche Beratungsstelle _______________________________________ oder das Friedensgericht als Schlichtungsstelle anzurufen. 

b)  Rechtsschutz
Streitigkeiten, die von der Schlichtungsstelle nicht bereinigt werden können, sind vor dem ordentlichen Gericht geltend zu machen. 

11. Zusätzliche Abmachungen


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pachtbeginn:






Datum
Unterzeichnet am 

Die Vertragspartner:

_________________________________
_________________________________  

Unterschrift des Eigentümers 

Unterschrift des Pächter:


_____________________________________________________________________  


Genehmigung durch die Kantonale Kommission für Grundstückverkehr
(Gemäss Art. 36, 42 und 44 LPG muss der Pachtvertrag für landwirtschaftliche Gewerbe von der zuständigen Behörde genehmigt werden.)


Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen wird der vorliegende Vertrag genehmigt

Ort und Datum: ______________________  Die zuständige Behörde: ____________________________
� Es empfiehlt sich mit einem landwirtschaftlichen Fachmann ein Baurecht- oder Amortisationsvertrag zu erstellen. Es kann vertraglich vereinbart werden, dass am Pachtende der Eigentümer oder neue Pächter den Restwert der Investition übernimmt.
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